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► Nr.  VO/2020/09329
öffentlich

Lübeck, 14.09.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Feststellung Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der Stiftung "Haus 
der Jugend"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.10.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.11.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.11.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Jahresabschluss 2016 der Stiftung „Haus der Jugend“ mit einem Jahresüberschuss von 
47.718,39€ (Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO S.H i.V.m. §17 Abs. 2 Stiftungsge-
setz S-H festgestellt.
2. Dieser Jahresüberschuss wird in 2017 der Ergebnisrücklage sowie dem Stiftungskapital zugeführt.

3. Der Jahresabschluss 2017 der Stiftung „Haus der Jugend“ mit einem Jahresüberschuss von 3.178,65 
€ (Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO S.H i.V.m. §17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H 

festgestellt.
4. Dieser Jahresüberschuss wird in 2018 der Ergebnisrücklage zugeführt.

5. Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungsprü-
fungsaausschuss am 10.09.2020 abschließend beraten wurde (VO/2019/09145) wird
zur Kenntnis genommen

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
4.513 – Jugendarbeit zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen X Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
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X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß sind Überschüsse der Ergebnisrücklage zuzuführen; vom 2016er Ergebnis 
konnten aber 42.881,60€ dem eigentlichen Stiftungskapital gutgeschrieben werden da dies 
aus einem Grundstückverkauf aus selbigen herrührt.

Anlagen:
Prüfbericht sowie dazugehörige Bilanzen.

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2020/09145
öffentlich

Lübeck, 05.08.2020

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der 
Stiftung Haus der Jugend und der zugehörigen Lageberichte

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung Haus der Jugend (HdJ) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Hansestadt Lübeck (HL). 

Die Stiftung wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden. 

Zu dem Vermögen der Stiftung gehören zwei Flurstücke in der Straße Fegefeuer 16. Ur-
sprünglich war auf diesem Grundstück ein Waisenhaus vorhanden. Dieses wurde im Zwei-
ten Weltkrieg jedoch zerstört. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein Kindergarten. 
Die Stiftung erhält für die Nutzung des Grundstücks einen Erbbauzins sowie für das an-
grenzende Flurstück eine Miete. 

Des Weiteren gehört der Stiftung der Gebäudeteil des Burgtors, in dem das Jugendzentrum 
Burgtor untergebracht ist. Das hierzu gehörende Grundstück befindet sich im Eigentum der 
HL. Die Stiftung ist erbbauberechtigt. Die HL kommt für die laufenden Lasten des Grund-
stücks auf. Außerdem ist geregelt, dass die HL für die gesamte bauliche Instandhaltung des 
Gebäudes inkl. der Instandsetzung des Inventars sowie die Ausführung von Schönheitsre-
paraturen zuständig ist. Es besteht eine Verpflichtung der HL, das Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Die Stiftung verfügt außerdem über Geldvermögen. 

1.1 Vorjahr 

Prüfungsbemerkungen in dem Bericht zur Prüfung der Jahresabschlüsse (JA) 2014 und 
2015 waren: 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen zum JA 2014 und 2015  

Position Bericht  Stellungnahme  

Sonstige privat-

rechtliche 

Forderungen 

Die Stiftung verfügte seit 2012 auch 

über ein Geschäftskonto. Es wurde 

nachgefragt, warum nicht alle Geld-

mittel auf das stiftungseigene Konto 

übertragen wurden. 

Stellungnahmen lagen zum Zeit-

punkt dieser Berichterstellung noch 

nicht vor. 

Jahresüberschuss Die Stiftung hatte Jahresüberschüsse 

erwirtschaftet. Wünschenwert wäre 

eine höhere Ausschüttung im Rahmen 

des Stiftungszwecks gewesen. 

s. o. 

Über die JA 2014 und 2015 hat die Bürgerschaft zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung 
noch nicht beschließen können (der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) vom 
30.01.2020 wurde noch nicht im Rechnungsprüfungsausschuss beraten). 
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1.2 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung HdJ wird gemäß § 5 ihrer Satzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
(GO) durch die HL verwaltet. Der Bereich Jugendarbeit ist mit diesen Aufgaben betraut. Un-
ter anderem wird dort über die Anträge auf Zuwendungen aus Stiftungsmitteln entschieden. 

Es handelt sich um Treuhandvermögen entsprechend § 98 GO, wonach die JA der Prüfung 
durch das RPA unterliegen. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Stiftung der Jahre 2016 und 2017. Die JA wurden im 
August 2019 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA inklusive der prüffähigen Un-
terlagen elektronisch zur Prüfung vorgelegt. 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-
det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Die Allgemeine Rücklage und die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Erträge) wurden 
nicht explizit geprüft, da sich die Beträge gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben. 

Es lagen Vollständigkeitserklärungen vor, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen 
Vermögenswerte etc. richtig enthalten waren. 

1.3 Prüfungsunterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung herangezogen: 

• JA 2016, JA 2017, 

• Buchungsunterlagen des Bereichs 1.201 – Haushalt und Steuerung, 

• Unterlagen vom Bereich 4.513 – Jugendarbeit. 
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1.4 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2016 wurde am 26.11.2015, der Haushaltsplan für 2017 am 
26.01.2017 von der Bürgerschaft beschlossen (§ 98 Abs. 2 GO). 

2 Jahresabschlüsse 2016 und 2017 

Im Folgenden werden die Bilanzen, die Ergebnisrechnungen, die Finanzrechnungen, die 
Anhänge sowie die Lageberichte dargestellt. 

2.1 Bilanz 

Die Bilanzen entsprachen den formalen Vorschriften des § 48 Gemeindehaushaltsverord-
nung-Doppik (GemHVO-Doppik). Die Vorjahreswerte stimmten zahlenmäßig mit dem JA 
2015 bzw. JA 2016 überein. Die Jahresüberschüsse stimmten mit den Ergebnisrechnungen 
und die liquiden Mittel stimmten mit den Finanzrechnungen überein. Des Weiteren wurden 
die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkei-
tenspiegel) sowie dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

2.1.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 
Kontenart 032 2016 18.902 EUR

 2017 18.902 EUR

Der Posten hat sich geringfügig in der Summe verändert (2015 19.020 EUR). Ursächlich 
hierfür waren der Verkauf eines Teilflurstücks des Grundstücks Fegefeuer 16 für 
45.000 EUR (der Restbuchwert für das Teilflurstück wurde mit 2.118 EUR angegeben) sowie 
der Erhalt einer Sachspende in Höhe von 2.000 EUR in der Form eines Flurstücks (örtlicher 
Bezug zum Grundstück Fegefeuer 16, Flurstück 63,7 m²). 

2.1.2 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 
Kontengruppe 05 2016 1.441.145 EUR

 2017 1.371.970 EUR

Die Stiftung verfügt unter anderem über Sachanlagen in Form von Bauten auf fremdem 
Grund und Boden (Gebäudeteil Jugendzentrum Burgtor). 

Der Wert des Gebäudeteils hat sich abschreibungsbedingt von 1.510.321 EUR im Jahr 2015 
auf die oben genannten Werte verringert. 
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2.1.3 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 

 
Kontenart 179 2016 0 EUR

 2017 0 EUR

Das Geld der Stiftung wurde nicht mehr durch die HL verwaltet, sondern auf dem stiftungs-
eigenen Konto geführt. Im Weiteren wurde kein Termingeld mehr bei der HL angelegt. Der 
Posten hatte sich entsprechend von 13.352 EUR im Jahr 2015 auf null reduziert. 

2.1.4 Liquide Mittel 

 
Kontengruppe 18 2016 239.911 EUR

 2017 243.720 EUR

Diese Summen umfassten eine Festgeldanlage sowie das lfd. Geschäftskonto. 

 2016 2017 

Festgeldanlage 173.443 EUR 180.381 EUR 

Lfd. Geschäftskonto 66.463 EUR 63.333 EUR 

Seit 2012 hat die Stiftung eine Summe in Höhe von 144.300 EUR zu einem Festzins bei ei-
nem Lübecker Wohnungsbauunternehmen angelegt. 

Bei der gewählten Geldanlage handelte es sich um ein Festzins-Sparen mit einer Laufzeit 
von sechs Jahren (24.04.2012 – 23.04.2018, 4 % p. A.). Die Stiftung hat 2016 für die o. g. 
Geldanlage Zinsen in Höhe von 6.670 EUR und für 2017 Zinsen in Höhe von 6.938 EUR er-
halten. Eine Saldenbestätigung für das Geschäftskonto lag vor. 

2.1.5 Stiftungskapital 

 
Kontenart 200 2016 167.029 EUR

 2017 209.911 EUR

Das Stiftungskapital war 2016 in der Höhe unverändert zum Vorjahr. 

2017 wurde das Stiftungskapital um den erzielten Netto-Ertrag aus dem Verkauf des 
Grundstücks Fegefeuer 16 aufgestockt. Im Lagebericht wurde darauf hingewiesen, dass die 
Erhöhung aus dem Grundstücksverkauf resultierte und nach Beschlussfassung der Bürger-
schaft der HL erfolgen soll. Der Beschluss der Bürgerschaft über die Verwendung des Er-
trags aus dem Grundstücksverkauf lag zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2017 
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noch nicht vor bzw. konnte noch nicht vorliegen, da die JA 2016 und 2017 zeitnah erstellt 
wurden. Formal gesehen wurde die Erhöhung des Stiftungskapitals zu früh vorgenommen. 

Die Verwaltung wird gebeten, die Überlegungen, die zu der Entscheidung der Aufstockung 
des Stiftungskapitals in Höhe des Netto-Ertrags geführt haben, ergänzend zu erläutern. 

2.1.6 Ergebnisrücklage 

 
Kontenart 203 2016 17.276 EUR

 2017 22.113 EUR

Die Ergebnisrücklage wurde 2016 um den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2015 in Höhe von 
2.434 EUR auf die o. g. Summe erhöht. 2017 erfolgte eine entsprechende Erhöhung um 
4.837 EUR. Diese Summe ergab sich aus dem Jahresüberschuss abzüglich des Netto-Ertrags 
aus dem Grundstücksverkauf (siehe Pkt. 2.1.5 Stiftungskapital). Der Beschluss der Bürger-
schaft gemäß § 95n Abs. 3 GO lag zum Zeitpunkt der Erstellung der JA 2016 und 2017 je-
weils noch nicht vor, sodass diese Schritte formal gesehen verfrüht vorgenommen wurden. 

2.1.7 Jahresüberschuss 

 
Kontenart 205 2016 47.718 EUR

 2017 3.179 EUR

Die Stiftung hat in beiden Jahren einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

Der hohe Überschuss für das Jahr 2016 resultiert aus dem Verkauf des Teilflurstücks Fege-
feuer 16. 

2.1.8 Sonderposten 

 
Kontengruppe 23 2016 1.428.309 EUR

 2017 1.359.764 EUR

Gemäß § 40 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn 
sie aufgelöst werden sollen. 

Der Betrag hat sich im Vergleich von 2015 auf 2016 um 66.463 EUR und von 2016 auf 2017 
um 68.545 EUR verringert. Die Summe 2017 war aufgrund der in 2016 erhaltenen Spende 
in Höhe von 2.000 EUR (Sachspende Grundstück) höher ausgefallen. Die Summe entspricht 
der Höhe der jährlichen Auflösung (siehe 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen) unter Berück-
sichtigung der bis 2014 erfolgten Zuwendungen. Die Sanierung wurde 2014 abgeschlossen. 
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2.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung erfüllt die Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Mus-
ter wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den 
Zahlen aus dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Die fortgeschriebenen Planansätze 
sind richtig dargestellt. 

2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 
Kontenart 41 2016 68.463 EUR

 2017 68.545 EUR

Der Gebäudeteil des Jugendzentrums Burgtor wurde 2012 bis 2014 einer energetischen Sa-
nierung unterzogen. Die Kosten für die Sanierung wurden von der HL getragen. Sonderpos-
ten sind i. d. R. analog der Nutzungsdauer des dagegenstehenden Vermögensgegenstandes 
aufzulösen, sodass die ordentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens dem Auf-
wand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegenwirken. Die Auflösung 
des Sonderpostens erfolgt insgesamt über einen Zeitraum von 25 Jahren. Die Erhöhung der 
Zuwendungen in Höhe von 82 EUR von 2016 zu 2017 ergab sich aus der Auflösung des 
Sonderpostens für die erhaltene Sachspende in Höhe von 2.000 EUR. 

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen 

 
Kontengruppe 57 2016 71.294 EUR 

 2017 69.175 EUR

Geplant wurde unverändert ein Haushaltsansatz von 3.600 EUR. Die Restnutzungszeit des 
Gebäudes wurde aufgrund der Sanierung (wesentlicher Teil 2012) auf 25 Jahre verlän-
gert - nunmehr läuft der Abschreibungszeitraum bis 2037. Aufgrund der Gebäudesanierung 
hat sich die Höhe der Abschreibungen vorerst dauerhaft verändert, eine Anpassung des 
Haushaltsansatzes wird vom RPA für die Zukunft erwartet. 

Die Abschreibungen setzten sich für das Jahr 2016 zusammen aus: 
 
571100500 EK Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 69.176 EUR
5711002500 EK Verlust aus Anlagenabgang 2.118 EUR

Der auf Konto 5711002500 gebuchte Verlust aus Anlagenabgang beruhte auf dem Verkauf 
des Teilflurstücks Fegefeuer 16 und stellte den Restbuchwert des fraglichen Flurstücks dar. 
Aus Sicht des RPA hätte dieser Aufwand in Kontengruppe 54 erfasst werden müssen (5471 
Wertveränderungen bei Sachanlagen). Diesbezüglich wird auf die Hinweise des Finanzmi-
nisteriums Schleswig-Holstein zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) verwie-
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sen1. Die Verwaltung wird um Stellungnahme gebeten (siehe auch 2.2.6 Sonstige ordentli-
che Erträge). 

2.2.3 Transferaufwendungen 

 
Kontengruppe 53 2016 400 EUR

 2017 2.500 EUR

Die Stiftung hat aus ihren Mitteln die oben genannten Summen jeweils im Jahr 2016 und 
2017 ausgeschüttet. 

Die Zahlung wurde 2016 an eine Familienbildungsstätte in Lübeck zur Förderung eines 
Familienwochenendes geleistet. In 2017 wurde eine Jugendorganisation in Lübeck bei der 
Finanzierung von Renovierungsarbeiten von einem Jugendhaus und Umgestaltungen der 
Außenanlagen von einem Jugendtreff unterstützt. 

Stiftungszweck ist die Förderung, Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Ju-
gendhilfe. Eine näher bestimmte Definition, welche Einrichtungen damit gemeint sein sol-
len, ist in der Satzung der Stiftung nicht enthalten. Ersatzweise erfolgte eine Beurteilung an-
hand der naheliegenden gesetzlichen Vorschriften des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII). Gemäß § 2 SGB VIII umfasst die Jugendhilfe Leistungen 
und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Leistungen der Jugend-
hilfe sind u. a. Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Unter Jugendarbeit 
i. S. des SGB VIII ist zu verstehen, dass jungen Menschen Angebote zur Förderung ihrer 
Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. Die Angebote sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Enga-
gement anregen und hinführen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören u. a. au-
ßerschulische Jugendbildung mit sozialen und technischen Aspekten. Des Weiteren umfasst 
die Jugendhilfe Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie. Die Aufgaben werden 
von öffentlichen und freien Trägern geleistet. 

Die Familienbildungsstätte hat als wichtiges Ziel die Familienbildung und begleitet Familien 
aus einer christlichen und werteorientierten Grundhaltung heraus bei den steigenden An-
forderungen in der Gesellschaft. 

Die Jugendorganisation organisiert gemäß den Informationen aus dem Internetauftritt 
Gruppenarbeit im Stadtteil, Zeltlager, Ferienfreizeiten, Jugendhäuser, Rock-Feten und wei-
tere Aktionen. Kinder und Jugendliche verbringen dort ihre Freizeit und machen dort ge-
meinsam mit anderen Politik für sich selbst. 

                                                      

1  Ergebnisrechnung Punkt 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen. 
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Die Jugendorganisation betreibt u. a. ein Jugendhaus, hierfür wurde ein Zuschuss für Reno-
vierungsarbeiten geleistet. Weiterhin wurde für einen Kinder- und Jugendtreff in einem 
Lübecker Stadtteil ein Zuschuss für die Umgestaltung der Außenanlagen gezahlt. 

Die Ausschüttungen an die beiden Jugendorganisationen konnten inhaltlich mit den o. g. 
Vorgaben in Verbindung gebracht werden. Es wird unterstellt, dass derartige Organisatio-
nen durch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen und der Förderung des Familienle-
bens i. S. des SGB VIII agierten. Die durchgeführten Förderungen standen aus Sicht des RPA 
in Einklang mit dem Stiftungszweck. 

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 
Kontenart 54 2016 1.228 EUR

 2017 1.136 EUR

Der Haushaltsansatz belief sich jeweils auf 2.400 EUR. 

Der Aufwand setzte sich aus jeweils 900 EUR für Interne Leistungsabrechnung, 242 EUR 
(2016) für durch den Grundstücksverkauf bedingte Kosten (Rechtsanwalt- und Notarkosten 
sowie Eintragung Grundbuch), 50 EUR jeweils für den Kommunalen Schadenausgleich 
(KSA) und 36 EUR bzw. 186 EUR Kontoführungsgebühren zusammen.  

2.2.5 Finanzerträge 

 
Kontengruppe 46 2016 6.672 EUR

 2017 6.939 EUR

Das Geldvermögen der Stiftung wurde ab dem 24.04.2012 bei einer Lübecker Wohnungs-
baugesellschaft angelegt. Hieraus erzielte die Stiftung in den Jahren 2016 und 2017 die we-
sentlichen Erträge. 

2.2.6 Sonstige ordentliche Erträge 

 
Kontenart 454 2016 45.000 EUR

 2017 0 EUR

Dieser Ertrag resultiert aus dem Verkauf des Teilflurstücks Fegefeuer 16. 

Die o. g. Summe stellt den erzielten Brutto-Ertrag dar. 

Verkauft wurde ein Grundstück mit der Größe von 129 m², dies ergab einen Verkaufspreis 
von knapp 349 EUR pro m². 

15 von 67 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 
 

 Hansestadt Lübeck 

 

 

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der 
Stiftung Haus der Jugend zum 31.12.2016 und 31.12.2017 

9

 

 

Für Grundstücke in dieser Lage in der Innenstadt der HL wurde ein Bodenrichtwert von 
360 EUR/m² für gemischte Bebauung und 520 EUR für Wohnbebauung im Jahr 20162 ermit-
telt. Bei der verkauften Fläche handelte es sich nicht um Fläche zur künftigen Wohnbebau-
ung, sie sollte nach den Angaben der kaufenden Person als Auffahrt genutzt werden. 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnungen sind formal und rechnerisch richtig. Die Finanzrechnungen erfüllten 
die Vorgaben des § 46 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Muster wurde eingehalten. Die 
fortgeschriebenen Planansätze wurden richtig dargestellt und stimmten mit dem Finanz-
buchhaltungssystem überein. Die Finanzrechnungen enthielten keine Auffälligkeiten, so-
dass keine nähere Prüfung erfolgte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang weicht nicht von dem übrigen JA ab. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen 
Mustern. 

2.5 Lagebericht 

Die den JA beigefügten Lageberichte vermittelten ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Stiftung über die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der 
Stiftung. 

Im Lagebericht waren keine expliziten Angaben zum Erhalt des Stiftungsvermögens enthal-
ten. 

Das Stiftungsvermögen ist gemäß § 4 Stiftungsgesetz in seinem Bestand zu erhalten. Das 
ausgewiesene Stiftungskapital war 2016 unverändert und wurde 2017 erhöht. Die Allge-
meine Rücklage war unverändert zu den Vorjahren, der Erhalt des Vermögens musste nicht 
angezweifelt werden. 

3 Zusammenfassung 

Die JA vermittelten ein in wesentlichen Punkten den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung HdJ. 

                                                      

2 Vgl. DigitalAtlasNord Bodenrichtwerte SH (DANord - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-
Holstein). 
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Hansestadt Lübeck tf
T

Rechnungspnifungsamt

Die grundsätzliche Möglichkeit der Förderung von Iugendhilfeeinrichtungen hat sich auf-
grund der ge?inderten Ertragssituation verbessert. Die tatsächlich geleistete Förd.erung von
Iugendlichen in Höhe von 400 EUR und 2.500 EUR wurde geringftigig erhöht.

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 10.ß.2A20 mit dem Bereich Iugendarbeit
besprochen worden.

Eine Stellungnahme der Bereiche Iugendarbeit sowie Haushalt und Steuerung wird zu fol-
genden Textziffern bis zum 30.0 4.2020 erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2 .1 .5

2.2.2

Stiftungskapital

Bilanzielle Abschreibungen
5

7

Unabhängig davon wird frei gestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 11.03.2020
1 4. 903.07 .13-20 1 6/ 20 t7
br/bu

Dr. Katja Schur

Anlage:
IA 2016,2017 und Lageberichte der Stiftung HdJ r

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der
Stiftung Haus der Iugend zum 31.12.2016 und 31.12.20t7

10
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1.201 - Haushalt und Steuerung
1.201.2 -Abteilung Bilanzen, Haupt-

und An lagenbuchhaltung

Zeichen: DS/GI

1 .140 - Rechnungsprüfungsamt

über

1 .101 - Bürgermeisterkanzlei
1.000 - Bürgermeister

Lübeck, den 20.05.2020
Auskunft: Daniel Schewe,

Dana Gladasch
Tel. :  2070; 1217; Fax: 2090

e-mail : bi lanzen@luebeck. de

1.140 Rechnwgsprüfungsamt

idra*05,

PrGr

Stellungnahme zum Be cht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung Haus der Jugend zum
31.12.20'1 6 und 3'1.'l 2.2017

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 13.03.2020 seinen Bericht über die Prüfung
der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vorgelegt. Darin ist es in wesentlichen Punkten der Ansicht, dass die
Jahresabschlüsse 2016 und 2017 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage widerspiegeln.

Die Gliederung des Prüfberichtes wird im Folgenden zur Beantwortung und einfacheren Vergleichbarkeit
übernommen.

Das RPA bat mit dem Prüfbericht zu den Abschllissen 2016 und 2017 um Stellungnahme insbesondere zu
folgenden Sachverhalten, zu denen die VeMaltung wie folgt Stellung nimmt:

2.1.5 Stiftungskapital

Das RPA stellt dar, dass im Wirtschaftsjahr 2017 das Stiftungskapital um den ezielten Netto-Ertrag aus dem
Verkauf des Grundstücks Fegefeuer 16 aufgestockt wurde. Die Verualtung wird gebeten, die überlegungen,
die zu dieser Entscheidung geführt haben, ergänzend zu erläutern.

Die VeMaltung teilt hiezu mit, dass der Ertrag aus dem Verkauf des Grundstuckes dem Stiftungskapital u.a.
als Nachweis zum Erhalt des Stiftungskapitals (Grundstockvermögen) zugeflossen ist und somit zur Erhöhung
des Eigenkapitals beigetragen hat.

Ebenfulls ist aus stiftungsrechtlicher Sicht eine Darstellung der Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von
Vermögensgegenstainden innerhalb des Eigenkapitals (Stiftungskapital), am besten jedoch außerhalb des zu
erhaltenden Stiftungskapitals, als Nachweis zum GrundsaE der dauerhaften Kapitalerhaltung bei der Stiftung
Haus der Jugend sinnvoll und zwingend erforderlich.

Die VeMaltung kann hiezu ergänzen, dass u.a. zum Thema Darstellung des Eigenkapitals eine Anfrage bei
der Stiftungsaufsicht im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-
Holstein anhängig ist. Ein geplanter Termin im M*z 2020 mit der Stiftungsaufsicht konnte aufgrund der
aktuellen Lage leider nicht stattfinden. Aufgrund der weiterhin fehlenden Klarstellung und damit mangelnder
rechtlicher Vorgaben wurde der bislang vorgenommene Bilanzausweis nicht verändert. Daher bleibt der
Rechtsrahmen ftlr die Verwaltung und das RPA weiterhin eigenständig interpretationsfähig und somit offen.
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2.2.2 BilanzielleAbschreibungen

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes hätte der auf dem Sachkonto 5711002500 gebuchte Verlust aus
Anlagenabgang, der auf dem Verkauf des Teilflurstücks Fegefeuer 16 beruht, in die Kontengruppe 54 (5471 -
Wertänderungen bei Sachanlagen) erfasst werden müssen. Diesbezüglich wird auf die Hinweise des
Finanzministeriums Schleswig- Holstein zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) verwiesen. Die
Verwaltung wird um Stellungnahme gebeten.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass für den Kernmandanten Hansestadt Lübeck und die zu verwaltenden
Stiftungen einheitlich die Bruttomethode durch die Verwaltung bewusst ausgewählt worden ist.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass ftlr Betriebe gewerblicher Art aufgrund der Regelungen des
S 10 Abs. 1 USIG die Bruttomethode mit dem Ausweis der Erlöse aus Anlagenverkauf und dem Aufwand aus
Anlagenabgang zu verwenden ist. Es besteht eine Aufzeichnungspflicht gemäß S 22 Abs. 2 Nr. 1 UStG.
Aufgrund dieser umsaEsteuerlichen Pflicht würde die Anwendung der Nettomethode für
Vermögensgegenstände, die nicht von einem Betrieb gewerblicher Art genutzt werden, zu einem erhöhten
Verualtungsaufwänd und 2u dlier gerin[erdn TransparenZ fühien, da innerstäiltisch und Tür Stiftungen
verschiedene Verfahrensweisen angewendet würden.

Ebenfalls ist zur einheitlichen Darstellung und um eine Einigkeit der zahlungswirksamen Anlagenverkäufe als
Bestandteil der investiven Einzahlungen darzustellen u.a. die Bruttomethode gewählt worden.

Für den Aufwand aus dem Anlagenabgang wurde bisher in der Verwaltungsvorcchrift - Kontenrahmen kein zu
veMendendes Konto eindeutig festgelegt. Bei der Einrichtung eines Kontos bestand daher ein
Ermessenspielraum. Es wurde ein Konto der bilanziellen Abschreibungen gewählt, da der Abgang einer
Anlage - sei es durch Verlust, Defekt oder Verkauf - der Absetzung zum Ende der Nutzungsdauer des
Vermögensgegenstandes angesichts der Kontenrahmenvorschriften noch am ehesten gleichkommt.

Die Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes wird aus den o. g. Grunden veMaltungsseitig daher nicht
geteilt.

2,2,4 SonstigeordentlicheAufwendungen

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 10.03.2020 mit dem Bereich Jugendarbeit besprochen
worden. Dabei ist aufgefallen, dass sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 die Umlage für den
Kommunalen Schadensausgleich (KSA) seit dem Wirtschaftsjahr 2016 um die Hälfte verringert hat. Auf
Nachfrage beim Bereich Recht, der hier die fachliche Zuständigkeit hat, wurde dafür folgende Begrtindung
geliefert:
Der Grund für die Reduzierung der KSA-Umlage für die Stiftung Haus der Jugendliegt darin, dass seinerzeit

Beitrages zur KSA-Umlage(Kosten entlastet werden sollten. Somit erfolgte die Reduzierung des
von 50.00 €.

l ichen

Lindenau
rgermeister der Hansestadt Lübeck
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